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   Öffnungszeiten  

 
GEMEINDE THYRNAU: 

(ᵝ 08501/ 91 17-0) 
 

Mo - Fr 08:00-12:00 
Mo und Do nach  

Terminvereinbarung von 14:00-17:00 
 

Tourist-Information Kellberg: 
(08501/9117-70) 

Mo ς Fr 09:00-12:00 
 

RECYCLINGHOF THYRNAU: 

(ᵝ 08501 8525) 
 

Mi u. Fr: 13:00-16:00 
Sa:  09:00-12:00 

 
IMPRESSUM 
Herausgeber: 

 
Gemeinde Thyrnau 
Hofmarkstraße 18 

94136 Thyrnau 
1. Bürgermeister 

Alexander Sagberger 
 

Tel.: 08501/9117-0 
Fax. 08501/91 17 37 
Email: info@thyrnau.de 

Internet: www.thyrnau.de 
 

Annahmeschluss  
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Grußwort des Bürgermeisters 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Liebe Gäste! 

 
!ƭƭŜ WŀƘǊŜ ǿƛŜŘŜǊΧ ǎǘŜƭƭŜƴ ǿƛǊ ŦŜǎǘΣ ǿƛŜ ǎŎƘƴŜƭƭ ŘƛŜ ½Ŝƛǘ ŘƻŎƘ ǾŜǊƎŜƘǘΦ  
Wir durften einen schönen und warmen Herbst genießen. Hier wirken 
die Lebkuchen in den Geschäften etwas fremd, aber sobald es kalt 
wird, stellen wir uns auch auf Weihnachten und dann auf den Jahres-
wechsel ein.  
²ƛǊ ƎŜƘŜƴ αŜƛƴǿŅǊǘǎά ǳƴŘ ǎƛƴŘ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ǎƻ ǾƛŜƭ ŘǊŀǳǖŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ƪŀƭπ
ten Jahreszeit, in der der Tag durch die länger andauernde Dunkelzeit 
kürzer erscheint. Alles hat seine Zeit.  
Es gibt auch bei uns in der Gemeinde Thyrnau viele Lichtblicke wie 
zum Beispiel die Weihnachtsfeiern, das gemütliche Zusammenkom-
men beim Weihnachtsmarkt des Wirtschaftskreises, den Glühwein-
ständen der Feuerwehr in Thyrnau und des Vereins zum Erhalt der 
Dorfkultur in Kellberg.  
Darum geht es: Sich treffen, miteinander reden und Zusammenstehen. Dorfkultur leben.  
Es ist schön, dass bei uns in der Gemeinde der Zusammenhalt funktioniert. Dass wir ein Auge auf unser 
Umfeld haben, dass wir da sind und helfen, wenn es jemandem nicht gut geht. So etwas erfüllt uns auf Dauer 
viel mehr als immer größere Geschenke.  
Denn im Grunde haben wir alles. Was wir füreinander brauchen, ist Zeit.  
Nutzen wir die ruhigere Jahreszeit für unsere Familie, Freunde und gemütliche Stunden.  

 
 

Ned deswegn 
Ned wega de vuin Liachter 
ǿƛǊŘΩǎ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘŜƴΦ 

Ned wega de guadn Plätzerl 
ǿƛǊŘΩǎ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘŜƴΦ 
Ned wega de grossn 

und kloana Geschenke 
und wega dem guadn Essn 
ǿƛǊŘΩǎ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘŜƴΦ 

Weihnachten 
ǿƛǊŘΩǎ ƛƴ 5ƛǊ ŘǊƛƴΦ 
{ƻƴǎǘ ǿƛǊŘΩǎ ƴƛȄΦ 

 
 

Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen Zuversicht und Dankbarkeit, alles Gute, Glück und Gesundheit.  
 
Ihr 
Alexander Sagberger  
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Informationen der Gemeinde 

 

 

 

 

Fundsache vom 13.11.2022 
Schlüsselmäppchen mit zwei Schlüsseln 

gefunden in Kellberg, Parkplatz Kirchenwirt 
abzuholen im Rathaus! 

 

 

Wasserzählerablesung 

2022 

 

 

 

 

Die Ablesung erfolgt wie gewohnt per Ablesebrief, die Ihnen per Post ab Mitte Dezember 
zugeschickt wird.  

Auch dieses Jahr möchten wir darauf hinweisen, dass das Bürgerserviceportal der Ge-
meinde Thyrnau für die Abgabe der Zählerstände genutzt werden kann. Bitte nutzen Sie 
diese bequeme Möglichkeit Ihren Zählerstand mitzuteilen. 

 
Selbstverständlich können Sie wie gewohnt auch unseren weiteren Abgabemöglichkeiten 
nutzen: 

- Hausbriefkasten der Gemeinde Thyrnau 

- Per Fax  08501 9117-37 

- Per Post  bitte ausreichend frankieren 

- Per Mail  nur eingescannt als pdf an sandra.moertl@thyrnau.de 

Die Meldung kann nur im Zeitfenster 22.12.2022 bis 06.01.2023 statt-
finden! 

 

Hinweis an die Bevölkerung bei langanhaltendem Stromausfall in Notfällen 

Bei einem großflächigen Stromausfall muss auch mit dem gesamten Ausfall unserer Kommunikati-
onseinrichtungen gerechnet werden. Dies bedeutet, die Bevölkerung kann weder Notrufe, z.B. bei 

medizinischen Notfällen, noch Störungen absetzen. Als Anlaufpunkte in der Gemeinde Thyrnau 
können in solchen Fällen die Feuerwehrgerätehäuser in Thyrnau, Donauwetzdorf und Kellberg in 
Anspruch genommen werden. Damit kann die Bevölkerung Notfälle am Gerätehaus melden und 

hier über Funk Hilfe gerufen werden. 
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Informationen der Gemeinde 

 
Räum-  und Streupflicht 

 
Mit dem beginnenden Winter werden auch wieder unsere Straßen, Wege und Geh-
wege durch Schnee und Eis beeinflusst. Um bei Schneefall einen einwandfreien Win-
terdienst zu gewährleisten, bitten wir alle Haus- und Grundstücksbesitzer folgendes zu 
beachten: 
 
Räum- und Streupflicht der Anlieger 

Die Straßenanlieger (Vorder- und Hinterlieger) haben die Pflicht, auf den Gehwegen vor ihren Grundstücken 
die erforderlichen Winterdienstarbeiten ς Räumen und Streuen bei Schneefall und Eisbildung ς durchzufüh-
ren. Wo kein Gehweg vorhanden ist, ist eine entsprechende Gehbahn von 1,0 m Breite für den Fußgänger-
verkehr freizuhalten. Die Räum- und Streupflicht besteht wochentags zwischen 7 und 20 Uhr, an Sonn- und 
Feiertagen zwischen 8 und 20 Uhr. Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Gehwege mit geeigneten abstump-
fenden Stoffen (z.B. Sand, Splitt) oder ausnahmsweise mit Tausalz, jedoch nicht mit ätzenden Stoffen be-
streut oder das Eis entfernt werden. Der geräumte Schnee und Eisreste (Räumgut) sollen am Rande der 
Gehbahn so gelagert werden, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Kanaleinlaufschächte, 
Hydranten und Straßenrinnen müssen unbedingt freigehalten werden. Denken Sie bei der Ablagerung von 
Schnee daran, dort Durchgänge anzulegen, wo es für die Fußgänger notwendig ist (zum Beispiel bei abge-
senkten Randsteinen).  
 
Nicht nur Eis und Schnee können in der kalten Jahreszeit eine Gefahr darstellen, sondern auch Laub und 
Unkraut auf den Gehbahnen. Insbesondere für Fußgänger sind diese eine erhebliche Rutschgefahr. Ferner 
werden dadurch der Wasserabfluss bei Regen und Tauwetter stark behindert und Kanaleinlaufschächte ver-
stopft.   
 
Winterdienst der Gemeinde  
Eine Pflicht zum Räumen und Streuen der Gemeinde besteht nur 
an gefährlichen und gleichzeitig verkehrswichtigen Stellen. Inner-
halb der geschlossenen Ortslage werden vorrangig nur die ver-
kehrswichtigen Straßen, Gefällstrecken und gefährlichen Stellen 
geräumt und gestreut. Nebenstraßen werden nur bei starken 
Schneefällen, möglicherweise nicht täglich geräumt. Wir bitten um 
Verständnis, dass die Gemeinde ihrer Räum- und Streupflicht im 
Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zeitlich abgestuft nach Verkehrs-
bedeutung und Gefährlichkeit der Straßen nachkommt. Auch be-
steht keine nächtliche Streupflicht für den Fahrzeugverkehr nach 
20.00 Uhr. Die Durchführung des gemeindlichen Räum- und Streudienstes innerhalb der Ortsstraßen wird 
leider des Öfteren durch parkende Fahrzeuge stark behindert bzw. auf schmalen Straßen sogar ganz unmög-
lich gemacht. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge möglichst in die Garagen oder auf die dafür vorgesehenen 
Stellplätze, damit die Räumfahrzeuge und auch Rettungsfahrzeuge nicht behindert werden. Räumfahrzeuge 
benötigen eine Fahrbahnbreite von mindestens 3,50 m. Der Winterdienst ist nicht gewährleistet und kann 
nicht durchgeführt werden, wenn parkende Fahrzeuge die Durchfahrt behindern. Oft kommt es zu Be-
schwerden, dass die Grundstückszufahrten vom Schneepflug zugeschoben werden. Dies lässt sich jedoch 
leider nicht vermeiden, da nicht vor jeder Grundstückseinfahrt das Räumschild angehoben oder weggedreht 
werden kann.  

Die Gemeinde Thyrnau dankt Ihnen für Ihren tatkräftigen Einsatz im Interesse aller unserer Bürgerinnen und 
Bürger. 
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Informationen der Gemeinde 

Beste Ausbildungs- und Studienchancen  

in der öffentlichen Verwaltung Bayerns 

Schon gewusst? 

Während der Ausbildung oder dem dualen Studium über 1.350 Euro ver-

dienen ï Staat und Kommunen machen es möglich!  

Ob beispielsweise Stadt, Gemeinde, Landratsamt, Regierung, Gericht, Fi-

nanzamt oder Polizei ï die beruflichen Möglichkeiten im Beamtenverhält-

nis sind vielfältig und anspruchsvoll.  

 

 

 

Rechtzeitig für 2024 zum zentralen Auswahlverfahren 

anmelden! 

 Ausbildung: 1. Februar bis 3. Mai 2023 

 Studium: 15. März bis 10. Juli 2023 

 www.lpa.bayern.de 

 

 

DONAU.Adventskalender 2022 
 

In der Adventzeit auf Weihnachten einstimmen und dabei per Mausklick tolle Preise gewinnen: Auf der 
Website der Donauregion in Oberösterreich gibt es von 1. bis 24. Dezember 2022 einen Online-Adventka-
lender. Täglich werden hier attraktive Gewinne aus der Region verlost ς von Kulinarik-Gutscheinen über 

Shopping-Guthaben bis hin zu Übernachtungen. Einfach das Türchen vom jeweiligen Tag öffnen, Gewinn-
Formular ausfüllen und mit etwas Glück einen von 24 stimmungsvollen Preisen aus der Donauregion in 

Oberösterreich gewinnen. Mitmachen lohnt sich! Ab 1. Dezember auf www.donauregion.at/donauwinter. 
Hier finden Sie auch alle Infos zu Adventmärkten und Veranstaltungen in der Donauregion, die auf das 

große Fest einstimmen. 
 

Tourismusverband Donau Oberösterreich 
www.donauregion.at 

 

  

http://www.lpa.bayern.de/
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Informationen der Gemeinde 

 

Verleihung Kulturpreis Landkreis Passau 2023 
Einreichung von Vorschlägen bis 13. Januar 2023 

 
Der Landkreis Passau verleiht auch im Jahr 2023 den Kulturpreis des Landkreises für hervorragende Leis-
tungen auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet sowie den Nachwuchsförderpreis. 
Jede Bürgerin und jeder Bürger des Landkreises Passau ist berechtigt, bis spätestens Freitag, 13.01.2023, 
Vorschläge an das Kulturreferat im Landkreis Passau zu senden: per Post: Landratsamt Passau, Kulturrefe-
rat, Passauer Straße 39, 94124 Salzweg. E-Mail: kulturreferat@landkreis-passau.de   
 
Es muss zu jedem Vorschlag auch die Begründung mit eingesandt werden. 
Im Rahmen des Kulturpreises wird auch ein Nachwuchsförderpreis verliehen. Gerade durch die Förderung 
junger Talente soll das kulturelle Leben für die Zukunft ein gutes Fundament finden. Es wird daher gebe-
ten, Vorschläge insbesondere für den Nachwuchsförderpreis zu unterbreiten.  Dabei können auch junge 
Preisträger berücksichtigt werden, die an der Aktion "Jugend musiziert" und "Jugend forscht" teilgenom-
men haben, aber auch Personen bis zum Alter von 30 Jahren, die sich um das kulturelle Leben auf Vereins-
basis oder in sonstigen Bereichen verdient gemacht haben. 

Wirtschaftskreis Thyrnau-Kellberg 

Weihnachtsmarkt in Thyrnau 
 
In diesem Jahr veranstaltet der Wirtschaftskreis Thyrnau-Kellberg wieder einen Weihnachtsmarkt. Der 
Markt findet an zwei Tagen statt und wird eine wundervolle Einstimmung auf Weihnachten. Gestartet wird 
am 03. Dezember um 16:00 Uhr mit dem Adventssingen in der Kirche/ Lorettoplatz. Schlendern Sie danach 
gemütlich durch die Stände und halten Sie Ausschau nach Weihnachtsgeschenken. 
 
Am Sonntag findet dann neben dem normalen Marktgetümmel noch der beliebte Nikolauseinzug mit Ge-
schenken für die Kinder statt. 
 

  


